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Ihre Ratsanfrage RA-496/2017 - Aufenthaltsdauer 
 
 
Sehr geehrte Frau Zais, 
 
zu Ihrer Ratsanfrage teile ich Ihnen im Auftrag der Oberbürgermeisterin Folgendes mit: 
 
1. Wie viele Migrant*innen aus Nicht-EU Staaten leben mit einem Aufenthaltstitel seit drei 
Jahren und länger in Chemnitz und wie viele davon bereits seit acht Jahren? (bitte einzeln 
nach Anzahl der Jahre mit Aufenthaltstitel und entsprechender Anzahl der Migrant*innen 
auflisten) 
 

Dauer des 

Aufenthalts  

in Jahren 

Anzahl Personen 

unter 1 3 159 

1 2 550 

2 2 268 

3  985 

4  519 

5  296 

6  179 

7  137 

8  91 

9  108 

10  121 

11  58 

12  91 

13  112 

14  164 

15  139 



- 2 - 

16  163 

17  153 

18  124 

19  95 

20  51 

21  48 

22  63 

23  30 

24  31 

25  15 

26  26 

27  18 

28  12 

29  8 

30  9 

mehr als 30  40 

unbekannt 1 378 

Gesamt 13 241 

 
 
2. Wie hoch ist die durchschnittliche Aufenthaltsdauer Geflüchteter in der Stadt Chemnitz? 
 

Die Frage kann aufgrund der zur statistischen Auswertung zur Verfügung stehenden Datenbasis 

nicht mit hinreichendem Aussagegehalt beantwortet werden.  

Die zur Auswertung zur Verfügung stehenden Daten der sog. Individualstatistik werden erst seit 

Juni 2016 abgezogen. Eine durchschnittliche Aufenthaltsdauer lässt sich nur hinreichend genau 

ermitteln, wenn maßgeblich auf das Ende des Aufenthalts in Chemnitz abgestellt werden kann. Mit 

Beendigung des Aufenthalts in Chemnitz endet jedoch grundsätzlich die Zuständigkeit der 

Ausländerbehörde der Stadt Chemnitz. Der Datenbestand der betroffenen Personen wechselt 

automatisch in einen anderen Datenbestand als die aktuell anwesenden Personen. Eine 

Verknüpfung beider Datenbestände zur Ermöglichung einer (rückblickenden) Auswertung der  

Aufenthaltsdauer Geflüchteter ist nicht möglich. 

 
Freundliche Grüße 
 
 
Miko Runkel 
Miko Runkel 
Bürgermeister 


